
Hinweise auf Datenschutzfreigabe nach dem Bundesdatenschutzgesetz und DSGVO 
Der WBK-Inhaber und der Vereinsvorsitzende stimmen zu, dass ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung dieser 
Bescheinigung erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Sie sind mit der Speicherung auf unbestimmte Zeit ausdrücklich einverstanden. 
Die vorstehenden Angaben wurden wahrheitsgemäß gemacht. Die Hinweise zum Datenschutz wurden gelesen. 
 

 

 
Bescheinigung über das Fortbestehen des Bedürfnisses zum Besitz von Schusswaffen und 

der dafür bestimmten Munition                                                                                                            
(§14 Abs. 4 Satz 1 WaffG i.V.m. §58 Abs. 21 WaffG) 

(Ersterwerb < 10 Jahre) 
1.  Angaben des WBK-Inhabers 

Name:      Vorname: 

Straße / Nr.:     

PLZ / Ort:  

Telefon:      E-Mail:  

Mitglieds-Nr.(ST XX-XXX-XXXX):  

Zuständige Waffenbehörde:  

 Ich bestätige, dass seit der ersten Eintragung einer Schusswaffe in die Waffenbesitzkarte oder der erstmaligen 
Ausstellung einer Munitionserwerbserlaubnis weniger als zehn Jahre vergangen sind. 

 Notwendige Anlage: 

Die Kopien der erforderlichen Schießnachweise sind diesem Formular als Anlage beigefügt. 
(Nachweis des regelmäßigen Trainings oder Wettkampteilnahme durch Schießbuch bzw. Wettkampfprotokolle der letzten 24 
Monate vor der Prüfung des Bedürfnisses aus dem hervorgeht, dass in diesem Zeitraum mindestens einmal alle 3 Monate oder 
mindestens sechsmal innerhalb eines abgeschlossenen Zeitraums von jeweils 12 Monaten der Schießsport mit einer eigenen 
erlaubnispflichtigen Waffe betrieben wurde.) 
Besitzt der WBK-Inhaber sowohl Lang- als auch Kurzwaffen, so ist der Nachweis für Waffen beider Kategorien zu erbringen. 

 
 
Ort, Datum      Unterschrift des WBK-Inhabers 
 

2. Bestätigung des Schießsportvereins 
Der o. g. WBK-Inhaber ist Mitglied unseres Schießsportvereins: 

 

Der Schießsportverein ist ein Verein im Landesschützenverband Sachsen-Anhalt e.V.  und wird dort 
unter der Nummer (ST XX-XXX)                    geführt. 

Dem o. g. Mitglied wird bestätigt, dass es gem. § 14 Abs. 4 WaffG den Schießsport in dem o. g. 

Schießsportverein regelmäßig als Sportschütze seit dem             betreibt. 

Die erforderlichen Schießnachweise der letzten 24 Monate vor der Prüfung des Bedürfnisses des      
o. g. Mitglieds wurden geprüft. 
 

Das o.g. Mitglied hat entsprechend §14 Abs. 4 WaffG folgende Nachweise erbracht: 
Bitte Zutreffendes entsprechend jeder Waffenkategorie ankreuzen sofern nötig! 
 

Schießnachweise mit einer eigenen erlaubnispflichtigen Langwaffe: 

□ mindestens einmal pro Quartal innerhalb des o.g. Zeitraums   oder  

□ mindestens sechsmal innerhalb eines abgeschlossenen Zeitraums von jeweils 12 Monaten 
 

Schießnachweise mit einer eigenen erlaubnispflichtigen Kurzwaffe: 

□ mindestens einmal pro Quartal innerhalb des o.g. Zeitraums   oder  

□ mindestens sechsmal innerhalb eines abgeschlossenen Zeitraums von jeweils 12 Monaten 
 

 

Ort, Datum 
 

Name des Vereinsvorsitzenden in Druckschrift Unterschrift und Stempel des Vereinsvorsitzenden 

Deutscher Schützenbund e.V. – anerkannter Verband nach §15 WaffG 
Landesschützenverband Sachsen-Anhalt e.V. • Am Springbrunnen 25 • 39179 Barleben 
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